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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung,
Organ der schweizerischen Armee.

XXXIX. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LIX. Jahrgang.

Nr. »6. Basel, 1. Juli. 1893.
Erscheint wöchentlich. Preis per Semester franko durch die Schweiz Fr. 4. Bestellungen direkt an „Benno Schwabe,

Verlagsbuchhandlung in Basel". Im Auslände nehmen alle Postbureaux und Buchhandlungen Bestellungen an.
Verantwortlicher Redaktor : Oberst von Elgger.

Inhalt : Neues von der französischen Armee. (Fortsetzung und Schluss.) — Der erste Etat der Offiziere des
schweizerischen Bundesheeres. — 1893er Eisenbahn-und Post-Kommunikationskarte von Österreich-Ungarn und den
nördlichen Balkanländern. — Eidgenossenschaft : Ernennung. Über Kriegsbereitschaft. (Fortsetzung.) IV.
Division: I. Rekrutenschule. Das Rekrutenbataillon. Bern: Notwehr einer Schildwacht. Der blutige blaue Montag.
Obwalden: Ein unerwartetes Schnellfeuer. — Ausland: Frankreich: Kadresgesetz.— Sprechsaal : Eine Angelegenheit

der Infanterie-Offiziersbildungsschüler. — Bibliographie.

Neues von der französischen Armee.

(Fortsetzung und Schluss.)

Die Geldfrage.
Wenn der Krieg kein Geld kostete, wenn die

Armeen von Luft leben könnten, nichts stünde
der Organisation von Monstre-Armeen entgegen,
und die Völker könnten sich nach Herzenslust
abschlachten. Aber es ist nun einmal so, Monte-
cuculi behält stets Recht, heute mehr als jemals,
und die delikate Seite jeder Neu-Organisation ist
immer und ewig die finanzielle. Wie sollen die

Mittel für die schönen, verführerischen Projekte
aufgebracht werden Das ist die Frage, die sich

in Frankreich wie in Deutschland stellt.
Die Linien-Infanterie — ohne die Reserve-

Cadres der Jägerbataillone und Zuaven-Regi-
menter zu rechnen — gebraucht pro Regiment
der Reserve: 1 Bataillonschef, im ganzen 145;
3 Kapitäns, im ganzen 435, und die korrespondierenden

Augmentationen für die Reserveformationen

der Artillerie und der Kavallerie. Ausserdem

sind erforderlich die kompleten Cadres von
2 Jägerbataillonen und von 2 Supplement-Kompagnien

der Jägerbataillone zu nur 4

Kompagnien, sowie die höhern Cadres der neu zu

schaffenden Regimenter, Bataillone oder Gruppen
der Artillerie.

Der Kriegsminister denkt diese Stellen ohne

Mehrkosten zu schaffen, durch Supprimierung des

4. Offiziers der Kompagnie in den Korps mit
verstärktem Effektivstand (wie in denen der

Ostkorps), des Bataillonsadjutanten und von 3
Offizieren des Rekrutierungsbureaus. Die Funktionen
dieser Offiziere sollen den Kapitäns 2. Klasse

übertragen werden, welche im Mobilisierungsfalle

dem Regimente der Reserve zugeteilt werden und
die ihrerseits durch zur Disposition gestellte
Offiziere ersetzt werden.

In der Kavallerie geht die Augmentation
der höhern Stellen ohne Kosten durch Beseitigung

von 54 Lieutenants und der 6. Eskadron
der Spahi-Regimenter vor sich.

In der Artillerie werden 120 Lieutenantsstellen

und 40 »gardes" eingehen. Ähnliche
Ersparnisse in den Stellen der „gardes" werden
im Genie-Korps gemacht. Kurz, der
französische Kriegsminister bringt das Wunder fertig,
dass die Ersparnisse bedeutend die projektierten
Ausgaben übertreffen, ohne dass die Schlagfähigkeit
der Armee darunter zu leiden habe. Sie werden

5,083,000 Fr. betragen, die Ausgaben dagegen

nur 2,557,000 Fr. und wird somit das Militärbudget

um 2,526,000 Fr. entlastet.

Ansichten der Kommission über
den Gesetzentwurf.

Die Kommission, welche eingesetzt wurde, den

vom Kriegsminister de Freycinet eingebrachten
Gesetz-Entwurf zu beurteilen, ist in sensationeller
Weise radikal vorgegangen und hat es dabei
nicht auf den Kostenpunkt ankommen lassen.

Es bleibt abzuwarten, ob die Kammer und der
Senat ihre Vorschläge genehmigen werden.
Zunächst nahm sie als Prinzip an, dass sämtliche

Regimenter gleich massig zu 3 Bataillonen
formiert werden sollen. Als seiner Zeit der
General Ferron für die unmittelbare Verteidigung

der Grenze 18 Regional-Regimenter
bildete, wurde bestimmt, das jedes Regiment 3

Bataillone und jede Kompagnie mindestens 175
Mann stark sein solle, um den starken deutschen

Kompagnien einigermassen gleichwertig entge-

t


	...

